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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1973

Norm

EO §36 E

EO §36 F

Rechtssatz

Die Einbringung einer Impugnationsklage scha3t gegenüber einer weiteren Klage, die sich gegen eine andere

Exekution zur Durchsetzung desselben Anspruches richtet, keine Streitanhängigkeit, weil das Urteil für eine andere

Exekution nicht wirkt, wie dies bei der Oppositionsklage der Fall ist.
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3 Ob 76/73
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